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Abkürzungsverzeichnis 
aGeB Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte 

AO Arbeitsort 

AGS Amtlicher Gemeindeschlüssel 

ARS Amtlicher Regionalschlüssel  

BA Bundesagentur für Arbeit 

BBSR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

BKG Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

BMDV Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

BNS Betriebsnummern-Service  

BUW Bergische Universität Wuppertal 

CRM Customer-Relationship-Management- Informationen 

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

DTV  Durchschnittlicher täglicher Verkehr (Jahresverkehr/365 Mo-So [Kfz/d]) 

DTVNZB  Durchschnittlicher täglicher Verkehr im Normalzeitbereich (Mo-So [Kfz/d]) 

DTVNZB,Sa  Durchschnittlicher samstäglicher Verkehr im Normalzeitbereich (Sa [Kfz/d]) 

DTVNZB,So/Fei  Durchschnittlicher Verkehr im Normalzeitbereich an Sonn- und Feiertagen 

(So/Fei [Kfz/d]) 

DTVNZB,W  Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr im Normalzeitbereich (Mo-Sa 

[Kfz/d]) 

DTVNZB,W3  Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr im Normalzeitbereich (Di - Do 

[Kfz/d]) 

DTVNZB,W5  Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr im Normalzeitbereich (Mo-Fr 

[Kfz/d]) 

DTVSa  Durchschnittlicher samstäglicher Verkehr (Sa [Kfz/d]) 

DTVSo/Fei  Durchschnittlicher Verkehr an Sonn- und Feiertagen (So, Fei [Kfz/d]) 

DTVU  Durchschnittlicher täglicher Verkehr in Urlaubszeiten (Mo-So [Kfz/d)]) 

DTVU,Sa  Durchschnittlicher Verkehr in Urlaubszeiten an Samstagen (Sa [Kfz/d]) 

DTVU,So  Durchschnittlicher Verkehr in Urlaubszeiten an Sonn- und Feiertagen (So/Fei 

[Kfz/d]) 

DTVU,W  Durchschnittlicher werktäglicher Verkehr in Urlaubszeiten (Mo-Sa [Kfz/d]) 

EVE Empfehlungen für Verkehrserhebungen 

FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen e. V. 

FCD Floating Car Data (GPS Meldungen aus mobilen oder fest verbauten Naviga-
tionsgeräten oder Telematiksystemen) 

GB Geringfügig Beschäftigte 
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experimentelle, kleinräumige Pendlerdatensätze erstellt wurden und welche Herausforderungen da-

bei unter anderem durch Georeferenzierung und Anonymisierung aufgetreten sind.  

In Kapitel 3 beschreibt die Bergische Universität Wuppertal die Ergebnisse zu den Einsatzmöglichkei-

ten von Mobilfunkdaten in der Verkehrsnachfrageanalyse sowie zu den kleinräumigen Erreichbarkeits-

analysen.  

Professor Ralf Münnich und Professor Timo Schmid geben in den Kapiteln 4 und 5 eine Einschätzung 

dazu, wie statische und dynamische Mobilfunkdaten hochgerechnet werden können.  

Kapitel 6 beschreibt in Kürze die Details zu den im Projektverlauf entstandenen Datensätzen sowie 

deren Verfügbarkeit für Öffentlichkeit, Wissenschaft und Fachöffentlichkeit.  

 





http://statistik.arbeitsagentur.de/
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oder geringfügigen Beschäftigung liegen tagesgenau vor. Statistischer Stichtag ist der letzte Tag im 

Kalendermonat. 

 

Gliederungsmerkmale 

Die Beschäftigungsstatistik ist nach den folgenden Merkmalen auswertbar: 

Merkmal Beschreibung 

Geschlecht Geschlecht 

Alter Alter  

Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit nach dem amtlichen Staats- und Ge-

bietsschlüssel des Statistischen Bundesamtes  

Schulabschluss höchster allgemeinbildender Schulabschluss 

Berufsabschluss höchster beruflicher Ausbildungsabschluss 

ausgeübte Tätigkeit  ausgeübte Tätigkeit des Beschäftigten nach der jeweils 

gültigen Berufsklassifikation 

Voll-/Teilzeitbeschäftigung Beschäftigung ist in Voll- oder Teilzeit 

Arbeitnehmerüberlassung Angabe, ob es sich bei dem Beschäftigten um einen Leih-

arbeitnehmer handelt 

Wirtschaftszweig wirtschaftsfachlicher Schwerpunkt des Beschäftigungsbe-

triebs nach der jeweils gültigen Klassifikation der Wirt-

schaftszweige 

Arbeitsort in den Gebietsstrukturen: 

- politisch-administrative Gebietsstruktur,  

- Gebietsstruktur der BA,  

- Gebietsstruktur der Grundsicherungsträger SGB II, 

- sonstige Gliederungen, z.B. Arbeitsmarktregionen 

- geografische Gitter (für spezielle Zwecke) 

Wohnort in den Gebietsstrukturen: 

- politisch-administrative Gebietsstruktur,  

- Gebietsstruktur der BA,  

- Gebietsstruktur der Grundsicherungsträger SGB II, 

- sonstige Gliederungen, z.B. Arbeitsmarktregionen 

- geografische Gitter (für spezielle Zwecke) 

Befristung Befristung bei den begonnenen Beschäftigungsverhältnis-

sen (nach befristet/unbefristet) 

 

 

 

 



23 

Klassifikationssysteme 

In der Beschäftigungsstatistik kommen folgende Standardklassifikationssysteme zum Einsatz4: 

Klassifikation Beschreibung/Verwendung 

Politische Gebietsstruktur (regionale Gliede-

rung, Gemeindeschlüssel) 

Arbeits- und Wohnort des Beschäftigten in der 

zum jeweiligen Stichtag gültigen Gebietsglie-

derung 

Gebietsstruktur der BA (regionale Gliederung, 

Schlüssel der Dienststellenbezirke der BA) 

Arbeits- und Wohnort des Beschäftigten in der 

zum jeweiligen Stichtag gültigen Gebietsglie-

derung 

Gebietsstruktur der Grundsicherungsträger 

SGB II (regionale Gliederung, Schlüssel der 

Jobcenterbezirke) 

Arbeits- und Wohnort des Beschäftigten in der 

zum jeweiligen Stichtag gültigen Gebietsglie-

derung 

Staats- und Gebietssystematik Staatsangehörigkeit des Beschäftigten (3-

stellig) in der zum jeweiligen Stichtag gültigen 

Systematik 

Klassifikation der Wirtschaftszweige Wirtschaftsfachlicher Schwerpunkt des Be-

schäftigungsbetriebs, in welchem der Be-

schäftigte arbeitet (= der Bereich mit den 

meisten Beschäftigten); von Januar 2007 bis 

laufend: WZ 2008 des Statistischen Bundes-

amtes; 5-stellig 

Klassifikation der Berufe Ausgeübte (berufliche) Tätigkeit des Beschäf-

tigten; von Oktober 2012 bis laufend: Klassifi-

kation der Berufe 2010 der Bundesagentur für 

Arbeit (2020 überarbeitet) 

Klassifikation des Bildungsniveaus Qualifikation des Beschäftigten (schulischer 

und beruflicher Ausbildungsabschluss) 

 
 
2.1.2. Grundlagen der Pendlerstatistik 

Die Pendlerstatistik ist ein Teil der Beschäftigungsstatistik. Sie gibt Auskunft über Beschäftige, deren 

Wohnort sich vom Arbeitsort unterscheidet. 

 

 

                                                           
4 Weitere Informationen zu den Klassifikationssystemen unter: http://statistik.arbeitsagentur.de > Grundlagen > 
Klassifikationen 

http://statistik.arbeitsagentur.de/








https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/betriebsnummern-service
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/betriebsnummern-service
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Eingeschränkte Nutzbarkeit kleiner Gitterzellen 

Geografische Gitter stehen in der Statistik der BA in den Gitterzellengrößen von 100 m, 500 m, 1 km, 

5 km, 10 km sowie 100 km für Analysen und spezielle statistische Produkte oder Projekte zur Verfü-

gung. Vor allem bei den kleinen Gitterzellen (100 m und 500 m) ist von einer eingeschränkten Aussa-

gekraft auszugehen, eine Veröffentlichung von Ergebnissen ist daher in der Regel erst ab einer Gitter-

zellengröße von 1 km möglich. Dabei sind eine Mindestbesetzungszahl pro Gitterzelle sowie die sta-

tistische Geheimhaltung einzuhalten. Die Diskussion eines geeigneten Geheimhaltungsverfahrens für 

die Verwendung kleinräumiger Daten ist in Kapitel 2.2.7 nachzulesen. 

 

Ausländische Anschriften 

Die Adressangaben zum Wohnort beinhalten auch ausländische Anschriften. Im Fall von Nachbarstaa-

ten Deutschlands handelt es sich dabei häufig um Grenzpendler aus dem Nahbereich. Aufgrund des 

Inlandskonzepts der Beschäftigungsstatistik, auf dem die Meldungen zur Sozialversicherung in 

Deutschland beruhen, können ausschließlich Einpendler aus dem Ausland nachgewiesen werden, je-

doch keine Auspendler in das Ausland. 

Im Juni 2019 gab es rund 217.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort im Ausland. 

Diese ausländischen Adressen sind bisher nicht geokodiert. Wegen im Ausland abweichender Adress-

Standards (z.B. für Postleitzahlen, Straßennamen, Gemeindenamen) sind die Angaben häufig bereits 

in den Arbeitgebermeldungen fehlerhaft, unvollständig oder in verschiedenen Sprachen verfasst. In 

der Beschäftigungsstatistik liegen Angaben für diese Beschäftigten nur nach den Herkunftsländern 

vor, weil eine Adresskonsolidierung auf NUTS-Ebene o.Ä. unverhältnismäßig aufwändig wäre. 

 

Abweichung der Arbeitsortangabe zum realen Einsatzort 

Für Beschäftigte kann sich die Arbeitsortangabe vom realen Einsatzort unterscheiden. Das ist z.B. der 

Fall bei 

1. Niederlassungen, die mit anderen Niederlassungen desselben Betriebs unter der Betriebs-

nummer nur einer Niederlassung gemeldet werden, z.B. Supermarktfilialen (näheres hierzu in 

Kapitel 2.2.6); 

2. Niederlassungen, in denen kein Stammpersonal tätig ist, sondern nur zeitweise Beschäftigte 

anderer Niederlassungen eingesetzt werden; so gelten z.B. halbtags besetzte Sparkassenne-

benstellen oder TÜV-Außenstellen nicht als Beschäftigungsbetriebe; 

3. Arbeitnehmern, die als Vertreter im Auftrag eines Arbeitgebers für eine festgelegte Region zu-

ständig sind, z.B. Zeitungsausträgerinnen und Zeitungsausträger, Zustellerinnen und Zustel-

ler, Gebietsverkaufsleiterinnen und Gebietsverkaufsleiter (Belieferung von Supermärkten 

u.Ä.), Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Montage entsandt wurden; 

4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Beruf ausüben, der mit ständigem Ortswech-

sel verbunden ist, z.B. LKW-Fahrerinnen und LKW-Fahrer, Zugführerinnen und Zugführer, Pilo-

tinnen und Piloten, Schiffspersonal, Servicekräfte im Personenverkehr, Beschäftigte im Hoch- 
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Arbeitsortes von Beschäftigten. Somit hängt die Genauigkeit der Arbeitsortangabe direkt mit der Defi-

nition des Beschäftigungsbetriebs zusammen. Nach § 18i Abs. 3 SGB IV ist ein Beschäftigungsbetrieb 

eine nach der Gemeindegrenze und der wirtschaftlichen Betätigung abgegrenzte Einheit, in welcher 

Beschäftigte bei einem Arbeitgeber angestellt sind. Aus allen Standorten eines Arbeitgebers mit glei-

chem Wirtschaftszweig, die sich innerhalb einer Gemeindegrenze befinden, wird eine Niederlassung 

bestimmt, von der aus alle sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten gemeldet wer-

den. Dieser gemeldete Standort stellt dann den Beschäftigungsbetrieb dar und gilt als Arbeitsort für 

alle Beschäftigten innerhalb dieser Einheit, ungeachtet dessen, ob die Beschäftigten an diesem 

Standort tatsächlich tätig sind. Der Arbeitsort ist somit lediglich gemeindescharf. Bei innergemeindli-

chen Analysen sowie Analysen zum Pendelgeschehen auf Basis geografischer Gitter führt dies dann 

zu Ungenauigkeiten, wenn ein Betrieb mehrere Niederlassungen (Filialen) mit demselben wirtschafts-

fachlichen Schwerpunkt hat. 

Analysen des Phänomens sind aufwändig, weil die zu Beschäftigungsbetrieben gehörenden Nieder-

lassungen durch individuelle Recherche ermittelt werden müssen und die Zahl und die Wohnorte der 

in den Niederlassungen tätigen Beschäftigten nicht bekannt sind. Die Statistik der BA hat mehrere 

Beschäftigungsbetriebe untersucht und Modelle entwickelt, deren Beschäftigte auf die Niederlassun-

gen zu verteilen. Kriterien dafür waren u.a. die Distanz der Wohnorte zu den einzelnen Niederlassun-

gen, die Beschäftigungsart und die Tätigkeit der Beschäftigten. Anschließend wurden die Auswirkun-

gen dieser Umverteilung auf die Pendeldistanzen ermittelt. Abhängig u.a. vom gewählten Umvertei-

lungsansatz erhöhten oder verminderten sich die ermittelten Pendeldistanzen. Die mangelhafte Infor-

mationslage zu Niederlassungen und der hohe Rechercheaufwand stehen einer systematischen Kor-

rektur der Arbeitsortunschärfe anhand des geschilderten Vorgehens entgegen. 

In weiteren Analysen zeigten sich erwartungsgemäß Einzelhandel, Gastronomie, Kreditinstitute, öf-

fentliche Verwaltung sowie Erziehung und Unterricht als überdurchschnittlich stark von Arbeitsortun-

schärfe betroffen. Neben dem Wirtschaftszweig waren in den Untersuchungen Gemeindegröße, Be-

triebsgröße und die Tätigkeit der Beschäftigten Faktoren mit Einfluss auf das Ausmaß des Phänomens. 

Vorteilhaft mit Blick auf die Arbeitsortunschärfe wirkt sich aus, dass die Betriebsstruktur in Deutsch-

land stark durch kleine und mittlere Betriebe mit nur einer Niederlassung geprägt ist und die Gemein-

destruktur relativ wenige sehr große Städte aufweist. Es ist daher davon auszugehen, dass der deut-

lich größere Teil der Beschäftigten in Deutschland nicht von dem hier betrachteten Sachverhalt betrof-

fen ist. 

 
2.2.7. Statistische Geheimhaltung 

Für die Statistik der BA gilt der Grundsatz der Statistischen Geheimhaltung gemäß § 281 Abs. 3 SGB III 

in Verbindung mit § 16 des Bundesstatistikgesetzes (BStatG). Aus den rechtlichen Vorgaben zum Da-

tenschutz bzw. zur statistischen Geheimhaltung ergibt sich, dass kein Rückschluss auf Einzelangaben 

möglich sein darf. Die Wahl eines geeigneten Geheimhaltungsverfahrens ist insbesondere bei klein-

räumigen Daten unterhalb der Gemeindeebene von grundlegender Bedeutung. 
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Studierenden entfallen 20,2 Prozent auf die Gastronomie, 15,3 Prozent auf den Handel und 11,8 Pro-

zent auf die Zustellung von Post und Zeitschriften. 

Den Ausführungen von Körner, Meinken & Puch (2013, S. 59 f.) nach sehen Frauen in der Familien-

phase die geringfügige Beschäftigung als wesentlichen Bestandteil in ihrer Erwerbsbiographie an und 

üben diese als Kompromiss zur Kombination einer beruflichen Tätigkeit mit ihren familiären Verpflich-

tungen aus. Im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden werde die Tätigkeit 

über einen längeren Zeitraum und mit höchstmöglichem Zeitumfang ausgeübt, nicht selten mit dem 

Wunsch einer noch umfangreicheren Tätigkeit. Der Vorteil der sozialen Absicherung über den Partner 

stehe dem Nachteil gegenüber, keine eigenen Anwartschaften bei gesetzlicher Rentenversicherung 

aufzubauen (Körner, Meinken & Puch 2013, S. 49). Fast ein Viertel der ausschließlich geringfügig ent-

lohnt beschäftigten Frauen in der Familienphase arbeiten im Reinigungssektor, etwa jede Zehnte je-

weils im Büro und Sekretariat oder im Handel. 

Bei Rentnerinnen und Rentnern ist die geringfügige Beschäftigung gemäß Körner, Meinken & Puch 

(2013, S. 60) als Ausklang im Anschluss an ihre Haupterwerbsphase zu verstehen. Der Fokus liege auf 

dem sozialen und weniger auf dem finanziellen Aspekt, weshalb auch selten der Wunsch nach mehr 

Arbeit oder mehr Stunden bestehe. Für Rentnerinnen und Rentner ergeben sich viele Vorteile durch 

die Beschäftigung: die Rentenanwartschaften sind bereits erworben, die Mitgliedschaft in einer ge-

setzlichen Krankenversicherung gesichert und das Einkommen kann ohne Abschläge behalten werden 

(Körner, Meinken & Puch 2013, S. 50). Bei den Tätigkeiten sticht keine besonders heraus. Knapp je-

der/jede zehnte ausschließlich geringfügig entlohnte Rentner/Rentnerin übt seine/ihre Beschäftigung 

im Büro, im Reinigungssektor oder in der Fahrzeugführung im Straßenverkehr aus. 

Inwieweit spielt ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigung eine Rolle für das Pendlergesche-

hen? Zum Zeitpunkt Dezember 2019 lassen sich 22,3 Mio. Gemeindependler ermitteln, d.h. Beschäf-

tigte, die auf ihrem Weg zwischen Arbeits- und Wohnort eine Gemeindegrenze überschreiten. Davon 

sind 90,5 Prozent (20,2 Mio.) sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 9,1 Prozent (2,0 Mio.) aus-

schließlich geringfügig entlohnt beschäftigt und 0,4 Prozent (85 Tsd.) ausschließlich kurzfristig be-

schäftigt. Die 9,1 Prozent bzw. 2,0 Mio. ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten unterteilen 

sich in 25,8 Prozent Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, 24,4 Prozent Rentnerinnen und 

Rentner, 18,4 Prozent Frauen in der Familienphase und 31,5 Prozent übrige Personengruppen, die sich 

mit Hilfe der Beschäftigungsstatistik teilweise nicht oder nur schwer identifizieren lassen, wie Arbeits-

lose, Beamtinnen und Beamte, Männer in der Familienphase oder Personen zwischen 50 und 65 Jah-

ren. Der Anteil von 9,1 Prozent unter allen Gemeindependlern steht einem Anteil von 11,8 Prozent an 

der Gesamtbeschäftigung gegenüber. Ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigte spielen dem-

nach eine unterdurchschnittliche Rolle unter den Gemeindependlern. Dies zeigt sich auch beim Ver-

gleich der Pendlerquote auf Gemeindeebene je Beschäftigungsart (vgl. Abbildung 2.5). Unter allen 

33,7 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten überschreiten 59,9 Prozent eine Gemeinde-

grenze zwischen Arbeits- und Wohnort. Bei ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten liegt der 

Anteil bei deutlich geringeren 45,0 Prozent, was bedeutet, dass weniger als die Hälfte der 
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ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten auf dem Arbeitsweg die Wohnortgemeinde verlässt. 

Das geringere Niveau von 45,0 Prozent zieht sich durch alle Hauptbeschäftigungsgruppen. Auf Kreis-

ebene sinkt die Pendlerquote auf 39,5 Prozent für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sowie 

27,4 Prozent für ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigte. Während auf Gemeindeebene die 

Hauptbeschäftigungsgruppen auf gleichem Niveau wie ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäf-

tigte insgesamt liegen, pendeln Schülerinnen und Schüler, Frauen in der Familienphase und Rentne-

rinnen und Rentner auf Kreisebene eher leicht unterdurchschnittlich. Lediglich Studierende stechen 

mit einem überdurchschnittlichen Anteil heraus: rund ein Drittel der Studierenden üben ihre aus-

schließlich geringfügig entlohnte Beschäftigung außerhalb ihres Wohnortkreises aus. Ein möglicher 

Grund für diesen hohen Anteil von Kreispendlern unter Studierenden ist die Nutzung eines Zweitwohn-

sitzes am Ort des Studiums sowie der geringfügigen Beschäftigung, wohingegen der gemeldete Haupt-

wohnsitz häufig im Elternhaus verbleibt. Dadurch ergeben sich größere Distanzen zwischen Arbeits- 

und Wohnort, die jedoch nicht täglich zurückgelegt werden. 

 

Abbildung 2.5: Pendlerquote (in Prozent) je Beschäftigungsart und Hauptbeschäftigungsgruppe 

 
 

Auch die exemplarische Analyse für die Stadt Nürnberg ergab, dass ausschließlich geringfügig ent-

lohnt Beschäftigte grundsätzlich eine geringere Pendelbereitschaft aufweisen sowie über geringere 

Distanzen pendeln. Die Einpendlerquote der Stadt Nürnberg liegt unter den sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten bei 51,9 Prozent und bei ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten bei 

40,5 Prozent. Während also knapp jeder zweite in Nürnberg sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

aus dem Umland zum Arbeiten nach Nürnberg pendelt, sind es unter den ausschließlich geringfügig 

entlohnt Beschäftigten nur vier von zehn. Die ausschließlich geringfügig entlohnt beschäftigten Frauen 
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Abbildung 2.8: Zwei Drittel-Quantil nach sozialversicherungspflichtig und ausschließlich geringfügig entlohnt 
Beschäftigten der 5 größten deutschen Städte 

 
 

Fazit 

Geringfügige Beschäftigung, insbesondere ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigung, spielt 

für die Erwerbstätigkeit in Deutschland eine erhebliche Rolle. Zum Stichtag Dezember 2019 waren 

11,8 Prozent aller Beschäftigten in einer ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigung tätig. 

Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigung stellt eine atypische Beschäftigungsform dar, die 

eine gewisse Flexibilität sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer schafft, jedoch oft auch nur als 

marginale Tätigkeit zusätzlich zu einem anderen Haupterwerbsstatus ausgeübt wird. Daraus ergeben 

sich typische Personengruppen, die sich vorwiegend dieser Beschäftigungsform zuordnen lassen: 

Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, Frauen in der Familienphase sowie Rentnerinnen und 

Rentner. Da die Motive und Art der Ausübung der geringfügigen Beschäftigung unter diesen Personen-

gruppen sehr unterschiedlich sind, müssen sie, auch in Bezug auf das Pendelverhalten, unterschied-

lich bewertet werden. So sind Schülerinnen und Schüler sowie Studierende beispielsweise eher als 

Ausbildungs- und weniger als Erwerbspendler zu sehen. Frauen in der Familienphase fassen die ge-

ringfügige Beschäftigung am stärksten als Teil ihrer Erwerbsbiografie auf und üben diese über einen 

längeren Zeitraum sowie mit dem relativ höchsten Zeitumfang aus. Bei Rentnerinnen und Rentnern 

dient sie als Ausklang im Anschluss an die Haupterwerbsphase und bedient damit auch soziale As-

pekte. Je nach dem eigentlichen Haupterwerbsstatus, der Motivation und dem Umfang der geringfügi-

gen Beschäftigung liegen auch unterschiedliche Bereitschaften vor (weit) zu pendeln. Unabhängig von 

der Personengruppe ist der Anteil von ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung mit weni-

ger als 10 Prozent am gesamten Pendlergeschehen (auf Gemeindeebene) eher gering. Analysen der 

Pendeldistanzen deuten neben der geringeren Bereitschaft zum Pendeln zusätzlich auf geringere Pen-

deldistanzen bei ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten hin. 
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Trotz der geringeren Bedeutung für das Pendelgeschehen in Deutschland (verglichen mit sozialversi-

cherungspflichtiger Beschäftigung) kann die Hinzunahme von ausschließlich geringfügig entlohnter 

Beschäftigung neue, zusätzliche Erkenntnisse über das Pendelverhalten besonderer Personengrup-

pen liefern. Durch die geringere Pendelbereitschaft sowie die kürzeren Pendeldistanzen spielen diese 

Personengruppen insbesondere im kleinräumigen Bereich eine wichtige Rolle für die Verkehrspla-

nung. Trotz des möglichen inhaltlichen Mehrwerts sollten die relativ geringen Fallzahlen ausschließ-

lich geringfügig entlohnt Beschäftigter (4,5 Mio. insgesamt, 2,0 Mio. Gemeindependler) nicht außer 

Acht gelassen werden. Die Auswertbarkeit von Strukturkenngrößen (z.B. Pendeldistanz) für aus-

schließlich geringfügig entlohnt Beschäftigte als Teilgruppe ist im Einzelfall und auf grober Ebene zu 

prüfen. Detaillierte Analysen sind jedoch zu vermeiden und ausschließlich geringfügig entlohnt Be-

schäftigte in diesen Fällen sowie in der Bereitstellung der Datensätze zu Quelle-Ziel-Verkehren von 

Berufspendlern gemeinsam mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Gesamtsumme der Be-

schäftigten auszuwerten. 

 
2.3.2. Pendlerzahlen nach regionalen Gliederungen 

Mit den geografischen Gittern in der Beschäftigungsstatistik können regionalstatistische Verteilungen 

in tieferer räumlicher Gliederung abgebildet werden als auf Gemeindeebene. Daraus ergeben sich 

neue Analysepotenziale. Wesentlich für die Definition von Pendlern ist die Relation von Arbeitsort und 

Wohnort in ihrer jeweiligen räumlichen Abgrenzung. Die Darstellung von Pendlern auf Kreis- oder Ge-

meindeebene (Überschreiten einer Kreis- oder Gemeindegrenze zwischen Arbeits- und Wohnort) 

wurde für diese Auswertungen ergänzt durch Betrachtungen auf Ebene der verschiedenen Gittergrö-

ßen inkl. der Möglichkeit zur Analyse innergemeindlicher Pendler10. 

 

Methodik 

Für den Vergleich von Pendlerzahlen wurden beschäftigte Pendler (SvB + aGeB, Zeitpunkt Dezember 

2019) in verschiedenen regionalen Abgrenzungen analysiert. Je tiefer das gewählte räumliche Raster, 

desto mehr Personen überschreiten auf dem Weg zur Arbeit Grenzen des Raumrasters. Voraussetzung 

für die statistische Erfassung als Pendler auf Gemeinde- und Kreisebene ist eine vorliegende Zuord-

nung des Arbeits- und Wohnortes, wobei der Arbeitsort in Deutschland liegt und der Wohnort sowohl 

in Deutschland als auch im Ausland liegen kann. Bei Pendlern nach geografischen Gittern ist die Zu-

ordnung des Arbeits- und Wohnortes zu einer Gitterzelle Voraussetzung, wobei hier nur Pendler ein-

fließen, deren Arbeits- und Wohnort in Deutschland liegen (siehe Kapitel 2.3 und 2.4). Allerdings ma-

chen Beschäftigte (SvB + aGeB) mit Wohnort im Ausland lediglich 0,6 Prozent unter allen Beschäftig-

ten und 1,0 Prozent unter allen Gemeinde-Pendlern aus. In der nachfolgenden Analyse und 

                                                           
10 Zu beachten sind die Unschärfen bei innergemeindlichen Pendlern aufgrund von Besonderheiten der Ar-
beitsortangabe (siehe Kapitel 2.2.6). 
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Betrachtung der Pendlerzahlen sind Pendler nach geografischen Gittern mit ausländischem Wohnort 

nicht enthalten. 

 

Ergebnisse 

Zum Zeitpunkt Dezember 2019 gibt es 38,3 Mio. Beschäftigte (SvB + aGeB) in Deutschland (vgl. Ab-

bildung 2.9). 14,6 Mio. bzw. 38,1 Prozent davon sind Kreispendler (d.h. mit einem unterschiedlichen 

Arbeits- und Wohnort über eine Kreisgrenze hinweg), 22,3 Mio. bzw. 58,2 Prozent sind Gemeindepen-

dler. Eine Ergänzung um die verschiedenen Gittergrößen zeigt deutlich die Erhöhung der Pendlerzah-

len bei immer kleinteiligerer Grenzziehung. So machen Pendler, die auf ihrem Arbeitsweg eine Grenze 

des 10-km-Gitters überschreiten, 66,4 Prozent aller Beschäftigten aus. Dies entspricht einem Plus von 

14,1 Prozent im Vergleich zu Pendlern auf Gemeindeebene. Bei der Abgrenzung nach dem 5-km-Gitter 

überschreiten 30,4 Mio. Beschäftigte auf dem Arbeitsweg die Grenzen ihrer jeweiligen Wohnort-Gitter-

zelle, also 36,6 Prozent mehr als auf der Gemeindeebene. 

Mit Verfeinerung auf das 1-km-Gitter werden 35,9 Mio. Beschäftigte zu Pendlern, also 61,4 Prozent 

mehr als auf Gemeindeebene. In dieser Abgrenzung bewegen sich bereits 93,9 Prozent aller Beschäf-

tigten zwischen jeweils verschiedenen Wohn- und Arbeitsort-Gitterzellen. Eine weitere Verfeinerung 

der Gittergröße auf 500 m oder 100 m bringt nur noch ein geringes Plus an Pendlern. Durch die Ab-

grenzungen nach dem 500-m-Gitter entstehen im Vergleich zum 1-km-Gitter knapp 809 Tsd. Pendler 

zusätzlich. Verwendet man statt des 500- das 100-m-Gitter, so sind es nochmals 547 Tsd. Pendler 

mehr. 

 

Abbildung 2.9: Pendlerzahlen nach regionalen Gliederungen 
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stattfindet. Bei 17 der 25 betrachteten Städte findet der größte Teil des Pendelgeschehens in einem 

Radius von 60 km statt. 

 

Abbildung 2.13: Zwei-Drittel-Quantil Einpendeldistanz der 25 größten deutschen Städte 

 
 

Abbildung 2.14: 90. Perzentil der Einpendeldistanz der 25 größten deutschen Städte 

 
 

Fazit 

Mit der Einführung geografischer Gitter in der Beschäftigungsstatistik der BA ist die Mobilität von 

Pendlern nicht mehr nur anhand ihrer Bewegung zwischen Gemeinden oder Kreisen darstellbar, son-

dern auch anhand von Entfernungen, die zwischen Arbeits- und Wohnort zurückgelegt werden. Auch 

wenn die Entfernungen bislang nur in Luftlinie berechnet werden, zeigen die ersten Ergebnisse insge-

samt plausible Befunde über Pendeldistanzen. Wie Abbildung 2.14 zu entnehmen ist, findet der Groß-

teil des Pendelgeschehens im Nahbereich statt. Damit rückt die Bedeutung von innergemeindlichem 

Pendeln und innerstädtischer Verkehrsplanung stärker in den Fokus. 
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Tabelle 2.11: Beschäftigte am 31.12.2019 mit Zuordnung des Arbeits- und Wohnortes zu einer 100-m-Gitter-
zelle 

  Beschäftigte 
(SvB + aGeB) 

Beschäftigte (SvB + 
aGeB) mit Zuordnung 
von AO und WO zu ei-
ner 100-m-Gitterzelle 

Anteil der Beschäftig-
ten (SvB + aGeB) mit 
Zuordnung von AO 

und WO zu einer 100-
m-Gitterzelle an den 
Beschäftigten insge-

samt 

  absolut absolut % 

Deutschland insgesamt 38.270.665 38.012.386 99,3 

25 größte deutsche Städte    

Berlin 1.695.086 1.687.478 99,6 

Hamburg 1.112.223 1.108.669 99,7 

München 986.898 983.808 99,7 

Köln 663.136 661.623 99,8 

Frankfurt am Main 660.249 658.129 99,7 

Stuttgart 468.678 467.714 99,8 

Düsseldorf 478.219 476.865 99,7 

Leipzig 301.870 300.590 99,6 

Dortmund 288.164 287.663 99,8 

Essen 295.403 294.746 99,8 

Bremen 320.206 319.364 99,7 

Dresden 297.173 294.585 99,1 

Hannover 371.502 370.922 99,8 

Nürnberg 346.277 344.921 99,6 

Duisburg 201.953 201.309 99,7 

Bochum 162.015 161.771 99,8 

Wuppertal 148.732 148.523 99,9 

Bielefeld 183.813 183.569 99,9 

Bonn 207.206 206.823 99,8 

Münster 202.511 202.170 99,8 

Karlsruhe 199.819 197.115 98,6 

Mannheim 212.622 212.122 99,8 

Augsburg 168.509 168.245 99,8 

Wiesbaden 155.422 155.200 99,9 

Mönchengladbach 119.895 119.521 99,7 

Wirtschaftszweige (WZ 
2008) 

   

Gastronomie 1.249.585 1.243.534 99,5 
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Eine weitere Möglichkeit der Analyse des Zusammenhangs von Wirtschaftszweigen und Pendelverhal-

ten von Beschäftigten ist der Vergleich von Pendeldistanzen in verschiedenen Branchen12. Für die ver-

gleichende Analyse wurden Teilbereiche der Branchen aus Abbildung 2.15 gewählt, welche durch eine 

über- oder unterdurchschnittliche Pendlerquote auffallen. Die Berechnung der Distanzen folgte dann 

der gleichen Methodik wie in Kapitel 2.4 beschrieben mit einer Filterung nach Branchen. Neben den 

Pendeldistanzen wurden je Branche zusätzliche Variablen betrachtet, die ebenfalls im Zusammen-

hang mit dem Pendelverhalten der Beschäftigten stehen, wie die Beschäftigungsart sowie damit zu-

sammenhängend die Arbeitszeit und das Anforderungsniveau. 

 

Ergebnisse 

Zum Zeitpunkt Dezember 2019 sind 58,2 Prozent der 38,3 Mio. Beschäftigten Gemeindependler (vgl. 

Abbildung 2.15). 93,9 Prozent der 38,3 Mio. Beschäftigten überschreiten auf dem Weg zur Arbeit die 

Grenze mindestens einer 1-km-Gitterzelle. Unter letzteren stechen die Land- und Forstwirtschaft sowie 

die Fischerei mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Anteil von Pendlern (74,9 Prozent) heraus. 

Deutlichere Unterschiede nach Wirtschaftszweigen zeigen sich bei den Gemeindependlern. Auch un-

ter diesen weisen die Land-, Forstwirtschaft und Fischerei mit 49,3 Prozent einen geringen Pendleran-

teil auf. Weitere Branchen mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Anteil von Gemeindependlern 

sind Gastgewerbe, Erziehung und Unterricht, Heime und Sozialwesen sowie sonstige Dienstleistungen 

und private Haushalte. Auffällig ist, dass es sich hierbei überwiegend um Branchen handelt, in denen 

ein hoher Anteil geringfügig Beschäftigter zu finden ist. Hier wird deutlich, dass das Pendelgeschehen 

durch mehrere zusammenhängende Faktoren beeinflusst wird. Bei den Branchen mit einem über-

durchschnittlichen Anteil von Gemeindependlern handelt es sich insbesondere um das verarbeitende 

Gewerbe, vor allem die Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie und um die Herstellung von 

Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen und Kunststoffwaren. Des Weiteren 

weist der Bereich Verkehr und Lagerei mit 66,4 Prozent einen hohen Anteil an Gemeindependlern auf. 

Eine Zusammenfassung der Wirtschaftsabschnitte und -abteilungen zu größeren Sektoren zeigt, dass 

im produzierenden Gewerbe der Anteil von Gemeindependlern mit 65,8 Prozent deutlich überdurch-

schnittlich ist. 

Der Vergleich der Pendlerquote nach Branchen lässt insbesondere bei den Gemeindependlern einen 

Zusammenhang zwischen Wirtschaftszweig und Pendelgeschehen vermuten, woraus sich ein mögli-

cher Einfluss auch auf die Pendeldistanzen ableiten lässt. 

 

 

 

 

                                                           
12 Anzahl und Anteil der Beschäftigten pro Wirtschaftszweig, die in die Analyse der Pendeldistanzen eingeflossen 
sind, sind Tabelle 2.11 zu entnehmen. 
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Abbildung 2.15: Pendlerkennzahlen von Beschäftigten (SvB + aGeB) nach Wirtschaftsabschnitten und Wirt-
schaftsabteilungen (WZ 2008) 

 
1) unterdurchschnittlicher Anteil (rote Zellen) und überdurchschnittlicher Anteil (grüne Zellen) von Pendlern je WZ gemessen 
am Pendleranteil insgesamt anhand von Indexwerten (Pendleranteil gesamt = 100, Indexwerte < 90 = unterdurchschnittli-
cher Pendleranteil, Indexwerte > 110 = überdurchschnittlicher Pendleranteil) 

 

Die weitere Analyse ergab, dass unter anderem die Gastronomie (Teilbereich von Abschnitt I: Gastge-

werbe) sowie Kindergärten und Vorschulen (Teilbereich von Abschnitt P: Erziehung und Unterricht) 

kurze Pendeldistanzen aufweisen (vgl. Abbildung 2.16 und Abbildung 2.17). Die Gastronomie zeich-

net sich durch einen sehr hohen Anteil an ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten aus: 

37,7 Prozent im Vergleich zu einem Anteil von 11,8 Prozent ausschließlich geringfügig entlohnt Be-

schäftigter insgesamt. Unter den in der Gastronomie sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist 

über die Hälfte (53,6 Prozent) in Teilzeit und mehr als ein Drittel (36,2 Prozent) auf dem Anforderungs-

niveau eines Helfers (ein doppelt so hoher Anteil verglichen zum Anteil von Helfern unter sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten insgesamt) tätig. Der Anteil von Gemeindependlern an Beschäftigten 

in der Gastronomie (SvB + aGeB) beträgt 37,4 Prozent. Die Hälfte der Beschäftigten in der Gastronomie 

pendelt in einem Radius von 4,0 km (Luftlinie) zu ihrem Arbeitsplatz. Auch in Kindergärten und Vor-

schulen liegt der Pendelradius der Hälfte der dort Beschäftigten zwischen geringen 4 bis unter 5 km. 

Mit 16,4 Prozent besonders hoch ist der Anteil der Beschäftigten mit einer Pendeldistanz bis unter 

1 km. Anders als in der Gastronomie dominieren hier die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

(93,8 Prozent) sowie ein hohes Anforderungsniveau (der Anteil von Fachkräften und Spezialisten liegt 

bei 86,9 Prozent im Vergleich zu 70,8 Prozent bei allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). 

Zugleich übt ein überproportionaler Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seine 

Beschäftigte (SvB + aGeB) nach Wirtschaftsabschnitten und Wirtschaftsabteilungen (WZ 2008)

Beschäftigte
(SvB + aGeB) 

Gesamt

Pendler
(1 km Gitter)

Pendler 
(Gemeinde-

grenze)

Pendler
(1 km 
Gitter)

Pendler 
(Gemeinde-

grenze)

1 2 3 4 5
38.270.665     35.943.111     22.262.881     93,9           58,2           

A 289.426         216.884         142.772         74,9           49,3           
B, D, E 586.146         568.137         369.139         96,9           63,0           
C 7.357.964       7.060.965       4.982.696       96,0           67,7           

davon Herst. v. überw. häuslich konsumierten Gütern 10-15, 18, 21, 31 1.390.024       1.300.831       881.234         93,6           63,4           
Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie 24-30, 32, 33 4.710.859       4.555.397       3.250.470       96,7           69,0           
Herst. v. Vorleistungsgütern, insb. v. chem. Erzeugn- und Kunststoffwaren 16, 17, 19, 20, 22, 23 1.257.081       1.204.737       850.992         95,8           67,7           

F 2.073.629       1.850.052       1.239.988       89,2           59,8           
G 5.417.190       5.092.733       3.094.524       94,0           57,1           
H 2.150.179       2.032.759       1.428.486       94,5           66,4           
I 1.651.816       1.425.807       644.930         86,3           39,0           
J 1.248.997       1.212.713       759.092         97,1           60,8           
K 1.012.892       980.481         655.450         96,8           64,7           
L, M 2.987.627       2.804.849       1.772.883       93,9           59,3           
N ohne ANÜ 2.023.677       1.921.860       1.233.063       95,0           60,9           
782, 783 731.508         684.210         474.302         93,5           64,8           
O, U 1.968.844       1.874.386       1.061.850       95,2           53,9           
P 1.522.897       1.439.358       713.640         94,5           46,9           
86 2.830.989       2.674.209       1.494.711       94,5           52,8           
87, 88 2.668.866       2.518.138       1.376.219       94,4           51,6           
R, S, T 1.745.597       1.585.184       818.877         90,8           46,9           

2.421             386                259                15,9           10,7           

A 289.426         216.884         142.772         74,9           49,3           
B bis F 10.017.739     9.479.154       6.591.823       94,6           65,8           
G bis U 27.961.079     26.246.687     15.528.027     93,9           55,5           

Absolut
Anteile an Beschäftigten 

Gesamt in % 1)

Insgesamt
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Wirtschaftsabschnitte und Wirtschaftsabteilungen (WZ 2008)

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen

Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaft
Verarbeitendes Gewerbe

Baugewerbe
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Verkehr und Lagerei
Gastgewerbe
Information und Kommunikation
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Immobilien, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen
Arbeitnehmerüberlassung

Land-, Forstwirtschaft und Fischerei
Produzierendes Gewerbe
Dienstleistungsbereiche

1) unterdurchschnittlicher Anteil (rote Zellen) und überdurchschnittlicher Anteil (grüne Zellen) von Pendlern je Wirtschaftszw eig gemessen am Pendleranteil insgesamt anhand von Indexw erten
    (Pendleranteil insgesamt = 100, Indexw erte < 90 = unterdurchschnittlicher Pendleranteil, Indexw erte > 110 = überdurchschnittlicher Pendleranteil)

Erziehung und Unterricht
Gesundheitswesen
Heime und Sozialwesen
sonstige Dienstleistungen, private Haushalte
nicht Zugeordnete
darunter (nach Sektoren)

























https://mobilithek.info/offers/767718144937472000










https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/regionalstatistische-raumtypologie.html
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sowie RegioStaR-7-Raumtypen. Unterschieden wird nach den Kategorien Beschäftigte am Arbeitsort, 

Einpendler sowie innergemeindliche Pendler. Enthalten sind zudem die Daten für Beschäftigte insge-

samt und für Beschäftigte, deren Pendeldistanz bis einschließlich 150 km beträgt. 
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Abbildung 3.2: Summenhäufigkeit der Startzeit von Wegen mit Wegezweck Beruf und Ausbildung, getrennt 
nach Verkehrsmodi, aus dem MiD-B1-Standard-Datensatzpaket 
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Abbildung 3.3: Summenhäufigkeit Aufenthaltszeiten ausgewählter Wegezwecke aus dem MiD-B1-Standard-
Datensatzpaket 
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Abbildung 3.7: Verhältnis des Startpotenzials für den Weg zur Arbeit bei den Wegen aus Teralytics 2019 und 
der MiD 2017 für den Wegezweck 'zu Hause -Arbeit' (Szenario 2) 














































































































































































